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Baumängel und die Folgen  

(Un-)versicherbare Deckungslücken der 

Bauleistungsversicherung?   

 

Die Bauleistungsversicherung wird bei Baupro-

jekten jeder Art abgeschlossen. Sie hat aus die-

sem Grund in der Praxis eine enorme Bedeutung. 

Vielen Versicherungsnehmern ist jedoch der ge-

naue Deckungsumfang der Versicherung nicht 

bekannt – und die möglicherweise drohenden 

Deckungslücken ebenfalls nicht. 

Im Schadenfall kommt es deshalb oft zum Streit 

zwischen Bauherrn, Generalunternehmern und 

Versicherern. Im Zentrum der Auseinandersetzun-

gen steht regelmäßig die Frage, welche Schäden 

das Bauunternehmen im Rahmen der Gewährleis-

tung zu tragen hat und welche (Folge-)Schäden 

von der Bauleistungsversicherung gedeckt sind. 

Die Klärung dieser Fragen kann das Projekt über 

Monate oder gar Jahre verzögern und die finanzi-

elle Existenz der beteiligten Unternehmen gefähr-

den. 

Der folgende Beitrag zeigt die wohl relevanteste 

Deckungslücke der Bauleistungsversicherung auf 

(2.) und stellt Lösungsansätze vor, wie sich Risiken 

für die am Bauprojekt beteiligten Unternehmen 

(teilweise) minimieren lassen (3.). 

1. Was deckt die Bauleistungsversicherung? 

Die Bauleistungsversicherung gehört zu den tech-

nischen Versicherungen. Sie ist regelmäßig eine 

als Schadenversicherung ausgestaltete Sachversi-

cherung. Sinn der Bauleistungsversicherung ist in 

den heute marktüblichen Deckungskonzepten ei-

nerseits der Schutz des Bauunternehmers und an-

dererseits der Schutz des Bauherrn. 

Grundsätzlich trägt bei Bauleistungen der Bauun-

ternehmer das Risiko des zufälligen Untergangs 

oder der zufälligen Verschlechterung der noch 

nicht abgenommenen Bauleistung. Konkret heißt 

das, dass der Bauunternehmer, wenn das Werk 

zufällig (also z.B. durch höhere Gewalt oder Krieg) 

untergeht, zur Werkherstellung verpflichtet 

bleibt. Er muss also entweder das Werk neu begin-

nen oder das begonnene Werk instandsetzen. 

Beispiel 1: Durch einen Orkan wird der Dachstuhl 

einer sich im Rohbau befindlichen Lagerhalle stark 
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beschädigt. Der Dachstuhl war von dem Bauherrn 

noch nicht abgenommen. Durch die Beschädigung 

muss der Bauunternehmer (in diesem Fall ein Zim-

mereibetrieb) umfangreiche Teile des Dachstuhls 

austauschen. Der Bauunternehmer muss den Aus-

tausch grundsätzlich auf eigene Kosten vorneh-

men.  

Soweit die Allgemeinen Vertragsbedingungen für 

die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) verein-

bart sind, hat der Bauunternehmer zwar das Recht 

die durch ihn bereits ausgeführten Leistungen 

nach den Vertrags-

preisen abzurechnen. 

Dem Bauunterneh-

mer sind darüber hin-

aus auch die Kosten 

zu vergüten, die ihm 

bereits entstanden 

und in den Vertrags-

preisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung 

enthalten sind. Das Kostenrisiko des Bauunterneh-

mers bleibt jedoch signifikant. Denn die in der Pra-

xis relevanten Schadenfälle betreffen selten tat-

sächlich (objektiv) unabwendbare Umstände. Oft-

mals treten Beschädigungen oder Zerstörungen 

schlicht aufgrund unterlassener Schutzmaßnah-

men ein. Das sich hieraus ergebende Risiko lässt 

 

1  Vgl. zu den vorstehenden Ausführungen auch v. Rintelen 

in Beckmann/Matusche-Beckmann, Versicherungsrechts-

sich für den einzelnen Unternehmer nicht allein 

mit einem Wagniszuschlag auffangen.1 

Gegen diesen zufälligen Untergang oder die zufäl-

lige Verschlechterung des Werks vor Abnahme 

schützt die Bauleistungsversicherung. Denn die 

Bauleistungsversicherung erlaubt es dem Bauun-

ternehmer, das für ihn bestehende Restrisiko des 

zufälligen Untergangs seines Werkes vor Ab-

nahme kostensparend zu minimieren. 

Durch die Absicherung des Bauunternehmers ist 

gleichzeitig auch der Bauherr geschützt. Der Bau-

herr hat zwar, wie bereits dargestellt, grundsätz-

lich einen Anspruch gegen den Bauunternehmer 

auf Wiederherstellung bzw. Instandsetzung des 

Werkes. Der Bauherr trägt so aber auch das Insol-

venzrisiko des Bauunternehmers. 

Beispiel 2: Der Zimmereibetrieb aus Beispiel 1 ist 

insolvent. Er kann die notwendigen Reparaturar-

beiten an dem Dachstuhl der Lagerhalle nicht 

durchführen. Der Bauherr hat zwar einen Anspruch 

auf (kostenfreie) Reparatur des Dachstuhls. Diesen 

Anspruch kann er jedoch rein faktisch aufgrund der 

Insolvenz des Zimmereibetriebs nicht durchsetzen. 

Der Bauherr bleibt auf den Kosten sitzen. 

Durch die Bauleistungsversicherung minimiert 

sich also nicht nur das Kostenrisiko des 

Handbuch, 3. Auflage 2015, § 36 Bauleistungsversiche-

rung Rn. 1 ff. 

Durch die Absiche-
rung des Bauunter-
nehmers ist gleichzei-
tig auch der Bauherr 
geschützt. 
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Bauunternehmers, sondern gleichzeitig auch das 

Risiko des Bauherrn. 

Der zeitliche Schutz der Bauleistungsversicherung 

beginnt grundsätzlich zu dem im Versicherungs-

vertrag bezeichneten Zeitpunkt. War zum Zeit-

punkt des Abschlusses der Versicherung das Bau-

vorhaben bereits begonnen, können die Vertrags-

parteien auch bereits erbrachte Leistungen in den 

Versicherungsschutz mit aufnehmen. Der Versi-

cherungsschutz endet regelmäßig mit der Ab-

nahme des Werkes bzw. mit dem Zeitpunkt der 

voraussichtlichen Fertigstellung. Beschädigungen 

an der versicherten Sache als Folge eines in die 

Versicherungszeit fallenden Ereignisses sind dann 

also nicht gedeckt, 

wenn der Schaden 

erst nach dem versi-

cherten Zeitraum, 

also nach Abnahme, 

eintritt.2 Bei Bauver-

zögerungen kann 

der Versicherungsnehmer mit dem Versicherer je-

doch Verlängerungen des Versicherungsschutzes 

gegen Zahlung von Zusatzprämien vereinbaren. Im 

besten Fall stellt der Bauherr nahtlosen Anschluss-

versicherungsschutz durch eine 

 

2  Lederer in Kapellmann/Messerschmidt VOB-Kommentar, 

Teil A/B, 8. Auflage 2022, VOB/B § 7 Rn. 81. 

3  Vgl. z.B. § A.2 Abs. 1 ABU/ABN oder auch Ziffer A1-2.1 

ABBL 2018. 

Rohbauversicherung, oder eine Bestandsgebäu-

deversicherung sicher. 

2. Problem: Baumangel oder Mangel-Folge-

schaden? 

Voraussetzung für die Entschädigung in der Bau-

leistungsversicherung ist immer das Vorliegen ei-

nes „Sachschadens“. Ein solcher Sachschaden wird 

in den praxisrelevanten Bedingungswerken regel-

mäßig definiert als „unvorhergesehen eintretende 

Beschädigungen oder Zerstörungen von versicher-

ten Sachen”.3 Der Sachschadenbegriff setzt nicht 

zwingend eine Substanzverletzung voraus. So ent-

schied der BGH in der Vergangenheit bspw., dass 

auch die Senkung eines Gebäudes infolge mangel-

hafter Gründung als Sachschaden anzusehen ist.4 

Die Beschädigung oder Zerstörung der versicher-

ten Sache muss allerdings auf einem von außen 

kommenden Ereignis beruhen. Sie kann auch von 

einer anderen Teilleistung desselben Bauvorha-

bens herrühren. Die Ursache darf aber nicht in der 

beschädigten Teilleistung selbst liegen (sog. Teil-

leistungs-Theorie des BGH). 

Beispiel 3: Keine Teilleistungen liegen in der Auf-

gliederung der Bauleistung „Stahlbetondecke“ in 

die Einzelleistungen „Bewehrung“ sowie „Einfüllen 

4  BGH, Urteil vom 27. Juni 1979 - IV ZR 174/77, VersR 1979, 

853, 854. 

Der Versicherungs-
schutz endet regel-
mäßig mit der Ab-
nahme des Werkes. 
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und Rütteln des Betons“ – insbesondere, wenn alle 

vorgenannten Leistungen ein und dasselbe Bauun-

ternehmen erbringt. Eigenständige Teilleistung 

hingegen sind bspw. Maurerarbeiten im Verhältnis 

zu Erdarbeiten. 

2.1 Nicht versicherte Risiken 

Was hingegen ausdrücklich nicht Gegenstand der 

Bauleistungsversicherung ist, sind Baumängel, 

also das Fehlschlagen des Herstellungsprozesses. 

Das Risiko der fehlerhaften Herstellung des Wer-

kes soll auch nach der Konzeption der Bauleis-

tungsversicherung bei dem Unternehmer verblei-

ben. 

Beispiel 4: In der Lagerhalle aus Beispiel 1 soll ein 

Bauunternehmer die Bodenplatte gießen. Der Fun-

damentbauer verwendet falschen Beton. Das Fun-

dament ist nicht dicht und bei Regen gelangt Was-

ser in die Bodenplatte. Die Bauleistung ist mangel-

haft. Die Kosten für die Ersetzung der mangelhaf-

ten Bodenplatte durch eine neue Bodenplatte sind 

nicht durch die Bauleistungsversicherung gedeckt. 

Der Fundamentbauer bleibt auf den Kosten sitzen. 

Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung von 

(nicht versicherten) reinen Baumängeln und (ver-

sicherten) Sachschäden ist, ob sich die Beeinträch-

tigung in dem Leistungsmangel erschöpft und ei-

nen integralen Bestandteil dieser Leistung dar-

stellt oder ob die Beeinträchtigung darüber hin-

ausgeht. Abzustellen ist hierbei immer auf die ein-

zelne Teilleistung (das einzelne Gewerk, z.B. 

Errichtung eines Fundaments) und nicht auf die 

Gesamtbauleistung (z.B. Errichtung einer Lager-

halle). 

Die Abgrenzung zwischen reinen Baumängeln und 

unvorhergesehenen Sachschäden an den versi-

cherten Sachen ist in der Praxis oftmals schwer 

vorzunehmen. Dies zeigen Beispiel 5 und Beispiel 

6: 

Beispiel 5: In der Lagerhalle aus Beispiel 1 soll ein 

Bauunternehmer eine Stahlbetondecke errichten. 

Bei den Betonierarbeiten verschiebt sich der Be-

wehrungsstahl. Nach dem erfolgten Ausschalen 

wird erkennbar, dass der Bewehrungsstahl nicht 

ordnungsgemäß eingebracht ist. Die Stahlbeton-

decke ist statisch nicht ausreichend tragfähig.  

Es liegt ein nicht 

versicherter reiner 

Baumangel vor. Die 

Kosten für die Her-

stellung ausreichen-

der Tragfähigkeit 

der Stahlbetonde-

cke sind nicht versi-

chert. Denn bei gebotener technischer Sichtweise 

sind Bewehrungsarbeiten und Betonierarbeit eine 

einheitliche (Teil)-Bauleistung, die insgesamt man-

gelhaft ist (vgl. hierzu auch Beispiel 3). 

Beispiel 6: Aufgrund der mangelhaften Tragfähig-

keit stürzt die Stahlbetondecke aus Beispiel 5 ein.  

Es liegt kein reiner Baumangel vor, sondern es tritt 

darüber hinaus eine nachträgliche Veränderung 

Reine Baumängel 
sind nicht versichert. 

Doch wo endet der 
Mangel und fängt der 

Folgeschaden an? 
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der Sachsubstanz (Einsturz der Stahlbetondecke) 

ein. Ob die durch den Einsturz entstehenden Kos-

ten aus Beispiel 6 versichert sind, ist fraglich. Ge-

gen Versicherungsschutz kann sprechen, dass (mit 

der mangelhaften Armierung) der Bauleistung be-

reits bei Erstellung ein Mangel anhaftete. Versi-

cherungsschutz kann allerdings bestehen, wenn 

durch den Einsturz die mangelbedingte Wert- 

bzw. Gebrauchsminderung weiter gemindert 

wurde (sog. Schadenvertiefung). 

Ob in solchen Grenzfällen Versicherungsschutz un-

ter der Bauleistungsversicherung besteht, ist stets 

eine Frage des Einzelfalls. Für Bauunternehmer 

und Bauherren besteht jedenfalls ein signifikantes 

Risiko, dass der Versicherer die Kosten (zunächst) 

nicht übernimmt. 

2.2 Folgen für die am Bauprojekt beteiligten 

Parteien 

Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten: Die 

Abgrenzung zwischen nicht versicherten Baumän-

geln und versicherten Sachschäden ist oftmals ein 

schwieriger Grenzfall. Nicht selten müssen Sach-

verständige die Abgrenzung im Rahmen eines Ge-

richtsverfahrens zwischen dem betroffenen Bau-

unternehmer und dem Versicherer vornehmen.  

Der Bauunternehmer bleibt bei Vorliegen eines 

reinen Werkmangels vor Abnahme weiter zur Leis-

tung verpflichtet und hat die Kosten der Mangel-

beseitigung zu tragen. Der Bauherr trägt dann das 

Insolvenzrisiko des Bauunternehmers. Praktische 

Folge dieser Konstellation ist oftmals, dass viele 

Bauherren Zahlungen an Bauunternehmer hinaus-

zögern, um bei Auftreten eines Mangels abgesi-

chert zu sein. Gleichzeitig bilden Bauunternehmer 

höhere Rückstellungen, um Gewährleistungsan-

sprüche erfüllen zu können. 

Beide Folgen gehen in letzter Konsequenz zu Las-

ten aller Beteiligten. 

3. Lösungsansätze 

Um den unversicherten Bereich im Zusammen-

hang mit der Erbringung von Bauleistungen durch 

einen Bauunternehmer zu minimieren, sind unter-

schiedliche Lösungsansätze denkbar. 

Nachfolgend werden zwei Lösungsansätze näher 

beschrieben: Die Vereinbarung vorteilhafter Aus-

schlussklauseln (3.1) sowie die Komplementierung 

der Bauleistungsversicherung durch zusätzliche 

Versicherungen (3.2). 

3.1 Vereinbarung von vorteilhaften Ausschluss-

klauseln in der Bauleistungsversicherung 

Der wohl marktüblichste Lösungsansatz ist die 

Vereinbarung vorteilhafter Ausschlussklauseln. 

3.1.1 Begriffserklärung: vorteilhafte Aus-

schlussklausel 

Die Bauleistungsversicherung ist grundsätzlich als 

All-Risk-Versicherung mit Kostenausschluss ausge-

staltet. Das bedeutet, sämtliche notwendigen Kos-

ten für die Wiederherstellung der beschädigten 

Sache sind grundsätzlich erst einmal vom 
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Versicherungsschutz umfasst.5 Von diesem Versi-

cherungsschutz nimmt der Versicherer sodann ge-

zielt Ausschlüsse für bestimmte Kosten vor (nach-

folgend „Kostenausschlüsse“), bspw. den Aus-

schluss für die Entschädigung von reinen Mangel-

beseitigungskosten.6 

In der Praxis existiert eine Vielzahl unterschiedli-

cher Bedingungswerke, die sich insbesondere 

dadurch unterscheiden, wie weitreichend die je-

weiligen Kosten-

ausschlüsse sind. 

Sämtlichen markt-

üblichen Bedin-

gungswerken ist 

hierbei gemein, 

dass reine Mängel-

beseitigungskosten 

sowie Kosten für 

die Verbesserung des ursprünglichen Entwurfs 

nicht vom Deckungsschutz umfasst sind. Von den 

vorbezeichneten fixen Ausschlüssen für Mangel-

beseitigungs- und Verbesserungskosten abgese-

hen, existieren am Markt unterschiedliche Bedin-

gungswerke, die in verschiedenen Abstufungen 

bestimmte Kosten in den Deckungsschutz der Bau-

leistungsversicherung einbeziehen. Je mehr Kos-

ten vom Deckungsschutz umfasst sind, desto 

 

5  So bspw. Ziffer A1-2.1 ABBL 2018: „Der Versicherer leistet 

Entschädigung für unvorhergesehen eintretende Beschä-

digungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen 

(Sachschaden).“ 

vorteilhafter gestaltet ist also die Ausschlussklau-

sel für den Versicherungsnehmer. 

3.1.2 Marktübliche Ausschlussklauseln 

In marktüblichen Bedingungswerken vereinbaren 

die Parteien heute sog. Design-Exclusion (DE)- 

bzw. LEG-Klauseln. 

Die DE-Klauseln wurden Anfang der 1980er Jahre 

erstmals von einer Gruppe hauptsächlich im Lon-

doner Versicherungsmarkt angesiedelter Versi-

cherer entworfen. Die DE-Klauseln unterscheiden 

fünf Ausschluss-Stufen (DE1 bis DE5). Mitte der 

1990er Jahre brachte die London Engineering 

Group (kurz „LEG“) dann ebenfalls Ausschlussklau-

seln in Form der LEG-Klauseln auf den Markt. Die 

LEG-Klauseln unterscheiden – im Gegensatz zu 

den DE-Klauseln – lediglich drei Ausschluss-Stufen 

(LEG1 bis LEG3). Die LEG-Klauseln wurden ur-

sprünglich schwerpunktmäßig für Elektro- und In-

genieurprojekte bzw. Montage-Allgefahrenversi-

cherungen konzipiert, während die DE-Klauseln 

eher auf Hoch- und Tiefbauprojekte ausgerichtet 

sind. 

Sowohl die DE- als auch die LEG Klauseln enthalten 

auf erster Stufe (DE1/LEG1) einen absoluten 

6  Siehe hierzu bspw. Ziffer A1-2.3 (1) ABBL 2018: „Der Ver-

sicherer leistet keine Entschädigung für Mängel der versi-

cherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger versi-

cherter Sachen.“ 

Wie weit der Aus-
schluss von Baumän-
geln formuliert ist, ist 
auch eine Frage des 
Preises: Vorteilhafte 
Bedingungen kosten. 
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Ausschluss7 für sämtliche Schäden am Bauwerk, 

die durch Mängel verursacht werden, und bietet 

dann stufenweise erweiterte Deckung. Gemein ist 

beiden Bedingungswerken auch, dass sie auf 

höchster Deckungsstufe (DE5/LEG3) lediglich 

reine Mängelbeseitigungskosten sowie Verbesse-

rungskosten ausschließen, darüber hinaus jedoch 

umfassend Deckungsschutz gewähren (also bspw. 

für Sachfolgeschäden, Schäden an mangelhaften 

(Teil-)Gewerken oder für De- und Remontagekos-

ten).8 

Auch wenn die DE-Klauseln und die LEG-Klauseln 

als vergleichbar gelten, bestehen doch teils Unter-

schiede zwischen den Bedingungswerken. Eine 

tatsächliche inhaltliche Äquivalenz besteht allen-

falls in Bezug auf DE1 und LEG1 sowie in Bezug auf 

DE5 und LEG3. 

DE2 bis DE4 bzw. LEG2 erweitern den Deckungs-

schutz sukzessive. DE2 schließt Sachschäden an 

solchen Sachen aus, die sich entweder selbst in ei-

nem mangelhaften Zustand befinden (mangel-

hafte Sachen) oder die von einer mangelbehafte-

ten Sache „abhängen“. Gedeckt sind allerdings 

Folgeschäden mangelbehafteter Sachen bzw. Ge-

werke an Sachen, die sich selbst nicht in mangel-

haftem Zustand befinden. Für diese 

 

7  Vgl. beispielhaft den Wortlaut der DE1-Clause (Outright 

Defects Exclusion (1995)): „This Policy excludes loss of or 

damage to the Property Insured due to defective design 

plan specification materials or workmanship.“ 

Deckungsstufe existiert innerhalb der LEG-Klau-

seln kein Äquivalent. 

DE3 schließt bereits nur noch Sachschäden an 

mangelbehafteten Sachen selbst aus. Vom Versi-

cherungsschutz gedeckt sind – im Unterschied zu 

DE2 – jedoch Folgeschäden an anderen, nicht 

mangelbehafteten Sachen – unabhängig davon, 

ob diese von der 

mangelbehafteten 

Sache bzw. einem 

mangelbehafteten 

Gewerk „abhängen“. 

Noch ein Stück wei-

ter geht DE4. Die 

Klausel schließt nur 

noch solche Sach-

schäden aus, die an einer mangelhaften Teilleis-

tung bzw. einem abgrenzbaren mangelbehafteten 

Teil einer Sache entstanden sind. Vergleichbare 

Deckung zu DE3/4 besteht bei Vereinbarung von 

LEG2. 

Den unterschiedliche Deckungsschutz innerhalb 

der DE- bzw. LEG-Klauseln soll nachfolgendes Bei-

spiel 7 verdeutlichen: 

Ein Gebäude wird in Stahlskelettbauweise errich-

tet. Das Gebäude stürzt während der Bauzeit 

8  Einen mit den DE5/LEG3 vergleichbaren Versicherungs-

schutz bieten bspw. auch die erweiterten Deckungsklau-

seln in ABN/ABU oder WEL-CAR END 1. 

Marktüblich sind 
heute die sogenann-

ten DE- und LEG-
Klauseln – in unter-

schiedlicher  
Abstufung. 
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aufgrund mangelhafter Verbindungsbolzen ein. 

Zum Zeitpunkt des Einsturzes waren bereits das 

Dach und eine Ziegelwand errichtet sowie die Ver-

kleidung teilweise fertiggestellt. 

Unter DE1/LEG1 besteht keinerlei Deckungsschutz 

(denn sämtliche Schäden sind kausal auf die man-

gelhaften Verbindungsbolzen zurückzuführen). 

Unter DE2 besteht Deckungsschutz lediglich für 

die Wiederherstellung der Ziegelwand, da diese 

unabhängig von den Verbindungsbolzen errichtet 

wurde. Unter DE3/LEG2 ist vom Deckungsschutz 

lediglich die Wiederherstellung des Stahlgerüsts 

ausgeschlossen, sämtliche anderen Wiederher-

stellungskosten sind versichert. Unter DE4/LEG2 

besteht bereits nur noch ein Ausschluss für die 

mangelhaften Verbindungsbolzen selbst und un-

ter DE5/LEG3 ersetzt der Versicherer sämtliche 

Kosten, mit Ausnahme von Verbesserungskosten. 

Als Marktstandard etabliert sind heute wohl 

DE3/LEG2-Klauseln. Bei der Vereinbarung von ge-

ringerem Deckungsschutz (bspw. DE1/2 oder 

LEG1) gewähren Versicherer nicht selten Prämien-

nachlasse. Entsprechend höher sind die Prämien 

bei der Vereinbarung von DE4/5- bzw. LEG3-Klau-

seln. 

Durch die Vereinbarung vorteilhafter Kostenaus-

schlüsse (DE3/DE4/LEG2 oder besser) können Ver-

sicherungsnehmer den unversicherten Bereich in 

der Bauleistungsversicherung somit bereits signi-

fikant reduzieren. 

3.2 Komplementierung der Bauleistungsversi-

cherung durch weitere Versicherungen 

Neben der Vereinbarung vorteilhafter Kostenaus-

schlüsse besteht zudem die Möglichkeit, die Bau-

leistungsversicherung – z.B. im Rahmen einer um-

fassenden Projektversicherung – durch weitere 

Versicherungen zu ergänzen. 

In den Fokus zu rücken ist hier bspw. die Bauge-

währleistungsversicherung. 

Die Baugewährleistungssicherung deckt Schäden 

ab, die dem Versicherungsnehmer (z.B. einem 

Bauunternehmer) durch die berechtigte Inan-

spruchnahme aufgrund von Baumängeln entste-

hen. Ihrer Konzeption nach schützt die Bauge-

währleistungsversicherung also genau vor den 

Schäden, die die Bauleistungsversicherung nicht 

versichert – nämlich Erfüllungsansprüche auf-

grund mangelhafter Bauleistung. 

Beispiel 8: Die Bodenplatte aus Beispiel 3 wird wie-

der mangelhaft errichtet. Der Fundamentbauer 

verwendet falschen Beton. Das Fundament ist 

nicht dicht und bei Regen gelangt Wasser in die Bo-

denplatte. Die Bauleistung ist mangelhaft. 

Die Kosten für die Ersetzung der mangelhaften Bo-

denplatte durch eine neue Bodenplatte sind im 

Rahmen der Baugewährleistungsversicherung je-

doch grundsätzlich versichert. 

Für den Versicherungsnehmer ist die Baugewähr-

leistungsversicherung wie eine Haftpflicht-
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versicherung ausgestaltet.9 Die Baugewährleis-

tungsversicherung deckt die Befriedigung begrün-

deter Mängelansprüche durch Zahlung einer Ent-

schädigung an den Auftraggeber ab. Darüber hin-

aus deckt sie regelmäßig auch die Kosten ab, die 

dem Versicherungsnehmer dadurch entstehen, 

dass er sich gegen unbegründete Mängelansprü-

che wehrt. Allerdings hat die Baugewährleistungs-

versicherung eine entscheidende Deckungslücke: 

Gegenstand der Versicherung sind nur solche 

Mängel, die die Beteiligten erst nach Abnahme des 

Gewerks entdecken. Mängel, die bereits vor Ab-

nahme des Gewerks sichtbar werden, umfasst die 

Baugewährleistungsversicherung – wie auch die 

Bauleistungsversicherung – nicht. 

Tritt ein Baumangel also vor Abnahme des Ge-

werks auf, bleibt der Bauunternehmer auch bei 

Abschluss einer Baugewährleistungsversicherung 

auf den Kosten, die ihm durch die Reparatur/Wie-

derherstellung seiner mangelhaften Leistung ent-

stehen, sitzen. 

4. Fazit 

In der Bauleistungsversicherung sind reine Bau-

mängel und damit zusammenhängende Kosten 

nicht versichert. Schwierig ist oftmals die 

Abgrenzung von Mängeln zu Mangel-Folgeschä-

den. Es existieren jedoch Möglichkeiten, beste-

hende Deckungslücken zu minimieren. Primär ist 

dies die Vereinbarung vorteilhafter Ausschluss-

klauseln (vorzugsweise DE3/4/LEG2 oder besser) 

sowie die Ergänzung des Deckungsschutzes durch 

weitere Versicherungen. 

In strittigen Fällen, in denen der Bauleistungsver-

sicherer eine Deckung ganz oder teilweise ab-

lehnt, sollten projektbeteiligte Unternehmen 

frühzeitig juristischen Rat einholen, um teure Bau-

verzögerungen zu vermeiden. 

Diesen Beitrag veröffentlichte die Zeitschrift Die 

Versicherungspraxis in ihrer Ausgabe 03/2023. 

Für Rückfragen steht Ihnen der Autor gern zur Ver-

fügung: 

Johannes Laiblin 

Rechtsanwalt  

 

WILHELM Partnerschaft von 

Rechtsanwälten mbB 

Tel: +49 211 687746 13 

johannes.laiblin@wilhelm-rae.de 

 

 

9  Vgl. v. Rintelen in Beckmann/Matusche-Beckmann, Versi-

cherungsrechts-Handbuch, 3. Auflage 2015, § 36 Bau-

leistungsversicherung Rn. 101 ff. 
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